Sicherheitsdatenblatt
.0" geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
cv‘/l /ol geandert mit 2020/878/EU

CyclOn Sealing Paste

Nummer der Fassung: 2.0 Uberarbeitet am: 01.10.2024
Ersetzt Fassung vom: 25.11.2022 (1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname CyclOn Sealing Paste
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Schutzmittel
Schmierfett

Dichtmittel
Gewerbliche Verwendungen
Verwendungen durch Verbraucher

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

CyclOn B.V.
Scheltseweg 4¢
5374 EB Schaijk
Niederlande

Telefon: (+31) 085 0204 122
E-Mail: sales@cyclon.nl
Webseite: www.cyclon.nl

E-Mail (sachkundige Person) sales@cyclon.nl

14 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst (+31) 0850204 122 . , )
Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten verfligbar:

Mo-Fr 09:00 bis 16:30

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung geman der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht erforderlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
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3.2 Gemische

Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind
und zur Einstufung des Produkts beitragen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden miissen.

Dieses Produkt entspricht keinem Kriterium fiir die Einstufung in eine Gefahrenklasse geman GHS.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenla-
ge anwenden und nichts tUber den Mund verabreichen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von
Beschwerden oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Fir Frischluft sorgen. Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaB-
nahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Bertihrung mit den Augen

Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei anhaltender Augenreizung: &rztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2  Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Spruhwasser; Alkoholbestandiger Schaum; Trockenléschpulver; Kohlendioxid (CO2);
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Lschmittel
Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand kénnen gefahrliche Dampfe/Rauch entstehen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbekdmpfung mit liblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerét (autonomes Atemgerét, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belliften.

Einsatzkréafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen. Vorgeschriebene persénli-
che Schutzausriistung verwenden.

UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.

Geeignete Riickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertrdgliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1

7.2

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Bréanden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hadnde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getrénke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GefaBe, die Ublicherweise fiir die Aufnahme
von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Hitze, heiBBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. MaBnah-
men gegen elektrostatische Entladungen treffen.

- unvertragliche Stoffe oder Gemische
Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Sduren.

Beherrschung von Wirkungen

Gegen auBere Einwirkungen schiitzen, wie
Hohe Temperaturen. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.
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7.3

Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

- spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behalter
- Lagertemperatur Empfohlene Lagerungstemperatur: <40 °C

- geeignete Verpackung
Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1

8.2

Zu uiberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte
Keine Informationen verfugbar.

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte
Es liegen keine Daten vor.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung. Augenduschen und Notduschen am Arbeitsplatz anbieten.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
(AU

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).
Hautschutz

Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688).
Handschutz

S e

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchldssigkeit Gberprifen. Es wird empfohlen, die Che-
mikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzu-
klaren. Geeignet ist ein nach EN 374 gepriifter Chemikalienschutzhandschuh. VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten
Handschuhen (Okklusion) langer als 4 Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert. Die Auswahl eines geeigneten Hand-
schuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und ist von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen
nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

- Art des Materials

NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Materialstarke

Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Materialstarke: > 0,35 mm.

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durchbruchzeit des Handschuhmaterials: >480 Minuten (Permeationslevel: 6).

- sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen. Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140).
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Geeignete Vorkehrungen treffen um unkontrollierte Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fliissig (Paste)
Farbe weil3
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Entziindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar
Untere und obere Explosionsgrenze UEG: OEG: nicht bestimmt
Flammpunkt >150 °C
Zindtemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur es liegen keine Daten vor
pH-Wert nicht bestimmt
Kinematische Viskositét >20,5 ™™/ bei 40 °C
Léslichkeit
Wasserloslichkeit in jedem Verhéltnis mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfigbar
Dampfdruck nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte <1.000 K9/,0 bei 25 °C
Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Partikeleigenschaften nicht relevant (fliissig)
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9.2 Sonstige Angaben

Angaben (iber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemaB GHS (physikalische Gefahren): nicht re-
levant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Mischbarkeit Vollstdndig mit Wasser mischbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Tempe-
ratur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernlnftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwér-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: sieche Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Priifdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).
Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dieses Gemisch erflillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung geman der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.
Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgeféhrlich einzustufen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Sonstige Angaben
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
GemanB 1272/2008/EG: Ist nicht als gewassergefdhrdend einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit
Die relevanten Stoffe im Gemisch sind leicht biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

FUr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollsténdig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff
zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 OrdnungsgemaéaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant
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14.3 Transportgefahrenklassen keine
14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefédhrdend geman den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman IMO-Instrumenten
Es liegen keine Daten vor.

Zusitzliche Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung gefahrlicher Guter auf StraBBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN) -
zusatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) - zuséatzliche
Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zuséatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Nicht relevant.

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso Ill)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung Anm.

in Betrieben der unteren und oberen Klasse

nicht zugeordnet

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3 stark wassergefahrdend

Anmerkungen

Das Produkt ist ein Gemisch, das Stoffe enthalten kann, deren Einstufungen nicht vom Umweltbundesamt im Bundesanzeiger
und in der Datenbank Rigoletto veréffentlicht wurden. Flr diese Stoffe gilt offiziell: Stoffe, deren Einstufung nicht vom Umwelt-
bundesamt im Bundesanzeiger und der Datenbank Rigoletto verdffentlicht wurden, gelten als nicht eingestuft und missen vor-
sorglich als stark wassergefahrdend (WGK 3) betrachtet werden.

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 10 (brennbare Fliissigkeiten)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)
241 Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
B (CLP):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
2.2 Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CLP) (CLP):
Nicht erforderlich.
2.2 - Signalwort:
Nicht erforderlich.
2.2 - Piktogramme:
Nicht erforderlich.
22 _- ergénzende Gefahrenmerkmale:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
23 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beur- Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration
teilt werden = 0,1%. von = 0,1%.
2.3 Endokrinschédliche Eigenschaften: Endokrinschadliche Eigenschaften:
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Kon- Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-
zentration von > 0,1%. zentration von = 0,1%.
3.2 Gemische: Gemische:
Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die
nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten | nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten
eingestuft sind und zur Einstufung des Produkts beitra- eingestuft sind und zur Einstufung des Produkts beitra-
gen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden gen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden
mussen. mussen.Dieses Produkt entspricht keinem Kriterium fiir
die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemas GHS.
3.2 B Gemische:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 Anmerkungen:
Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht
anders angegeben. Voller Wortlaut der H-Sétze in AB-
SCHNITT 16.
5.1 Geeignete Loschmittel: Geeignete Loschmittel:
Spriihwasser; Trockenléschpulver; Kohlendioxid (CO2); Sprihwasser; Alkoholbestandiger Schaum; Trocken-
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. I6schpulver; Kohlendioxid (CO2);
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
7.2 - spezielle Anforderungen an Lagerrdaume oder -behalter
7.2 Lagertemperatur:
Empfohlene Lagerungstemperatur: <40 °C
7.3 Spezifische Endanwendungen: Spezifische Endanwendungen:
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor. Siehe Abschnitt 1.2.
8.1 Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellen- | Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellen-
werte werte:
Es liegen keine Daten vor.
8.1 Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.1 Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.2 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Generelle Liftung. Generelle Liftung. Augenduschen und Notduschen am
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)
Arbeitsplatz anbieten.
8.2 Augen-/Gesichtsschutz: Augen-/Gesichtsschutz:
Augenschutz benutzen Augenschutz benutzen
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166). Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).
8.2 Hautschutz: Hautschutz:
Schutzkleidung benutzen Schutzkleidung benutzen
Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688). Schutzkleidung (EN 340 & EN I1SO 13688).
8.2 Handschutz: Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen Schutzhandschuhe tragen
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vor Gebrauch auf | Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vor Gebrauch auf
Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen. Es wird empfoh- | Dichtheit/Undurchl&ssigkeit Gberprifen. Es wird empfoh-
len, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten len, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzukldren. Geeignet ist ein nach Handschuhhersteller abzuklédren. Geeignet ist ein nach
EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh. VOR- EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. VOR-
SICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen SICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen
(Okklusion) langer als 4 Stunden ist in Deutschland als (Okklusion) langer als 4 Stunden ist in Deutschland als
Risiko definiert. Die Auswahl eines geeigneten Hand- Risiko definiert. Die Auswahl eines geeigneten Hand-
schuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von wei- | schuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von wei-
teren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und ist von Hersteller | teren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und ist von Hersteller
zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zube- | zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zube-
reitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdig- reitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandig-
keit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechen- | keit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechen-
bar und muss deshalb vor dem Einsatz iberpriift werden. | bar und muss deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
8.2 Art des Materials:
NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
8.2 Materialstarke:
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Materi-
alstéarke: > 0,35 mm.
8.2 Durchbruchzeit des Handschuhmaterials: Durchbruchzeit des Handschuhmaterials:
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durch- Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durch-
bruchzeit des Handschuhmaterials: >10 Minuten (Per- bruchzeit des Handschuhmaterials: >480 Minuten (Per-
meationslevel: 1). meationslevel: 6).
8.2 - sonstige SchutzmaBnahmen: - sonstige SchutzmaBnahmen:
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird
empfohlen. Nach Gebrauch Hénde griindlich waschen. empfohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
Augenduschen und Notduschen am Arbeitsplatz anbie-
ten.
9.1 Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht bestimmt
9.1 Zindtemperatur Ziindtemperatur:
nicht bestimmt
9.1 Léslichkeit(en): Loslichkeit
nicht bestimmt
9.1 Wasserloslichkeit:
in jedem Verhéltnis mischbar
9.1 Dichte und/oder relative Dichte
9.1 Relative Dampfdichte:
zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
9.2 Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen: Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen
es liegen keine zusétzlichen Angaben vor
9.2 Mischbarkeit:

Deutschland: de

Seite: 10/ 13



gctO¥

Nummer der Fassung: 2.0

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
geéndert mit 2020/878/EU

CyclOn Sealing Paste

Ersetzt Fassung vom: 25.11.2022 (1)

Uberarbeitet am: 01.10.2024

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)
Vollsténdig mit Wasser mischbar.
111 Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung
111 Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
11.2 Endokrinschédliche Eigenschaften: Endokrinschédliche Eigenschaften:
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Kon- Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-
zentration von = 0,1%. zentration von = 0,1%.
121 (Akute) aquatische Toxizitét von Bestandteilen der Mi-
B schung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
121 (Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der
. Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfligbar.
125 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beur- Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration
teilt werden = 0,1%. von 2 0,1%.
12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften: Endokrinschadliche Eigenschaften:
Enthéalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Kon- Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Kon-
zentration von > 0,1%. zentration von > 0,1%.
15.1 Beschrénkungen gemaB REACH, Anhang XVII
15.1 Beschrankungen geméB REACH, Anhang XVII:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH,
Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste: Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste:
Kein Bestandteil ist gelistet. Nicht relevant.
151 Verordnung Uber die Schaffung eines Europaischen
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters
(PRTR):
Kein Bestandteil ist gelistet.
15.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRR):
Kein Bestandteil ist gelistet.
15.1 Verordnung (EU) 2019/1148 des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber die Ver-
marktung und Verwendung von Ausgangsstoffen flir Ex-
plosivstoffe, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr.
98/2013:
Kein Bestandteil ist gelistet.
15.1 Verordnung Uber persistente organische Schadstoffe
Kein Bestanditeil ist gelistet.
16 _ Abkirzungen und Akronyme:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
16 Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in
Abschnitt 2 und 3 angegeben)
16 Liste der einschlagigen Séatze (Code und Wortlaut wie in
_ Abschnitt 2 und 3 angegeben):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
16 Haftungsausschluss: Haftungsausschluss:
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem ge- | Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem ge-
genwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde aus- genwadrtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde aus-
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Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)

schlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist schlieBlich fir dieses Produkt zusammengestellt und ist
ausschlieBlich fir dieses vorgesehen. ausschlieBlich fiir dieses vorgesehen. Dieses Produkt ist
kein Gefahrstoff, daher gibt es nach Artikel 31 der RE-
ACH-Verordnung keine rechtliche Verpflichtung, ein Si-
cherheitsdatenblatt zu erstellen. Dieses Dokument ist ein
freiwilliger und zusétzlicher Service, um allgemeine Si-
cherheitshinweise zur Verfligung zu stellen.

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstra-
Ben)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen (iber die inter-
nationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StraBe)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport geféhrlicher Giiter, siehe IA-
TA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung)
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)
ED Endokriner Disruptor
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen)
LGK Lagerklasse gemaB TRGS 510, Deutschland
OEG Obere Explosionsgrenze (OEG)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrénkung chemischer Stoffe)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
UEG Untere Explosionsgrenze (UEG)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.
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Beférderung geféahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fir die
Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk flr den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff, daher gibt es
nach Artikel 31 der REACH-Verordnung keine rechtliche Verpflichtung, ein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen. Dieses Dokument
ist ein freiwilliger und zusatzlicher Service, um allgemeine Sicherheitshinweise zur Verfligung zu stellen.
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                     Kohlendioxid (CO2)
                
                 
                     Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen
                
                 
                     Wasser im Vollstrahl
                
            
        
         
             
                 
                     Abdecken der Kanalisationen
                
                 
                     mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung
                    
                     
                         nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
                    
                
                 
                     nach Gebrauch die Hände waschen
                
                 
                     in Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen
                
                 
                     vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen
                
                 
                     bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf
                
                 
                     benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind
                
                 
                     von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten
                
            
             
                 von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
            
             
                 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen
            
             
                 fernhalten von Laugen
            
             
                 oxidierende Stoffe
            
             
                 Säuren
            
             
                 
                     nur im Originalbehälter aufbewahren
                
                 
                     Lagertemperatur
                
                 
                     empfohlene Lagerungstemperatur
                
                 
                     <40 °C
                
                 
                     
                         lt
                         40
                         °C
                    
                     
                         empfohlene Lagerungstemperatur
                    
                
            
        
         
             
                 
                     
                         bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
                    
                     
                         Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140)
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden
                    
                     
                         (EN 166)
                    
                
                 
                     
                         NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
                    
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen
                    
                     
                         es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären
                    
                     
                         geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh
                    
                     
                         VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) länger als 4 Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert
                    
                     
                         Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden
                    
                     
                         Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen
                    
                     
                         Materialstärke
                    
                     
                         ≥ 0,35 mm
                    
                     
                         Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen
                    
                     
                         Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
                    
                     
                         >480 Minuten (Permeationslevel: 6)
                    
                
                 
                     
                         Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688)
                    
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


